
 

 

 

 

Die Geschäftsfirmen  (OR 944 ff.) 
 

Personengesellschaften (natürliche Personen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalgesellschaften (juristische Personen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen: Es ist zu berücksichtigen, dass die Buchführung je nach Geschäftsform entsprechend geführt werden muss! 

 

Einzelfirma 
OR 945 

 

Der Geschäftsinhaber haftet mit seinem 

ganzen Vermögen (unbeschränkt). 

 

HR Eintrag ab Fr. 100.000,- zwingend. 

 

Mit dem Eintrag in das Handelsregister 

untersteht die Firma automatisch dem 

Konkursrecht. 

 

Ohne Eintrag in das Handelsregister 

untersteht der Geschäftsinhaber der 

Betreibung auf Pfändung. 

Einfache Gesellschaft 
OR 530 ff. 

 

Zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks 

mit gemeinsamen Mitteln. 

 

z.B. ARGE , Konsortium, 

Stockwerkeigentümergemeinschaft 

 

Gesellschafter können sowohl natürliche 

Personen sowie juristische Personen sein. 

 

Je nach Zweck zeitlich begrenzt. 

 

HR Eintrag nicht notwendig. 

Kollektivgesellschaft 
OR 552 ff. 

 

Mindestens 2 oder mehrere unbeschränkt 

haftende Gesellschafter. 

 

Haftung solidarisch mit ganzem Vermögen. 

 

HR Eintrag notwendig. 

Kommanditgesellschaft 
OR 594 ff. 

 

Mindestens 1 unbeschränkt haftender 

Gesellschafter (Komplementär). 

 

Haftung mit ganzem Vermögen. 

 

Kommanditäre haften nur mit der 

Kommanditsumme. Ausnahme: Wenn der 

Name des Kommanditärs in Firmenname 

enthalten ist! 

 

HR Eintrag notwendig. 

 

Gesellschaftsvertrag ist zu empfehlen. 

Aktiengesellschaft (AG) 
OR 620 ff. 

 

Aktienkapital mindestens Fr. 100.000,- 

 

Mindestens 3 Gründungs-Aktionäre. 

 

Statuten und Organisationsreglement. 

 

Revisionsstelle (Befähigter Revisor) 

 

HR Eintrag zwingend. 

 

Haftung mit dem Aktienkapital. 

 

Bildung gesetzlicher Reserven. 

 

Kommanditaktiengesellschaft (AG) 
OR 764 ff. 

 

Ein oder mehrere Mitglieder haften 

gegenüber den Gesellschaftsgläubigern 

unbeschränkt und solidarisch gleich einem 

Kollektivgesellschafter. 

 

Bestellung einer Aufsichtsstelle. 

 

Verantwortlichkeitsklage durch die 

Aufsichtsstelle gegen die Mitglieder der 

Verwaltung. 

 

Heute kaum mehr von Bedeutung. 

 

Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung (GmbH) 
OR 772 ff. 

 

Stammkapital mindestens Fr. 20.000,- 

Stammkapital maximal Fr. 2.000.000,- 

 

Stammeinlage mindestens Fr. 1.000,-. 

 

Statuten.  

 

Kontrollstelle OR Art. 819 (freiwillig) 

 

HR Eintrag zwingend. 

 

Haftung mit dem Stammkapital. 

 

Bildung gesetzlicher Reserven. 

 

Genossenschaft 
OR 828 ff. 

 

Die Genossenschaft ist eine als Körperschaft 

(ZGB 52 ff.,59) organisierte Verbindung 

einer nicht geschlossenen Zahl von Personen 

oder Handelsgesellschaften, die in der 

Hauptsache die Förderung oder Sicherung 

bestimmter wirtschaftlicher Interessen ihrer 

Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe 

bezweckt. 

 

Statuten 

 

HR Eintrag notwendig. 

 

Mitglieder 


